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Förderverein Freiwillige Feuerwehr Dorstadt e.V. 
 

       Dorstadt, 31.12.2025 

EINLADUNG 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Vorstand des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Dorstadt e.V. lädt zur Jahreshaupt-
versammlung 2026 ein. Sie findet am  
 

Samstag, den 07. Februar 2026 
 
im Dorfgemeinschaftshaus Dorstadt, Schulstraße 11, statt und beginnt um 17:30 Uhr. 
 
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 
 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2025 

5. Berichte 

 a)  2. Vorsitzender 

 b)  Schatzmeisterin 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Satzungsänderung zu §10 Mitgliederversammlung (2) „Einberufung der Mit-

gliederversammlung“ (s. Anlage zur Einladung) 

8. Genehmigung des Haushaltsplans für 2026 

9. Wahl: 

a) stellv. Kassenprüfer/in 

10. Anfragen, Anregungen und Verschiedenes 

 
 

Anträge zur Tagesordnung müssen beim 1.Vorsitzenden Dr. Andreas Bock bis spätestens zum 24. 
Januar 2026 schriftlich eingereicht werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Andreas Bock 
1.Vorsitzender 
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Anlage zur Einladung JHV 07.02.2026 
 
Tagesordnung Punkt 7 
 
Satzungsänderung zu §10 Mitgliederversammlung (2) „Einberufung der Mitgliederversammlung“ 

 
§10 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vereinsmitgliedern zusammen und ist 
das oberste Beschlussorgan. (ohne Änderung) 

2. AL T Die Mitgliederversammlung ist vom Kernvorstand mindestens einmal jährlich 
unter Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung unter Einhaltung der 
Einladungsfrist von vier Wochen einzuberufen und erfolgt durch Aushang im 
Vereinssitz und Bekanntgabe in der lokalen Presse (Schaufenster Wolfenbüttel). Auf 
Wunsch per Post, E-Mail oder Messenger Dienste, dieses ist in der Beitrittserklärung 
wählbar. 

 2 NEU  Die Mitgliederversammlung ist vom Kernvorstand mindestens einmal 
jährlich unter Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung unter Einhaltung der 
Einladungsfrist von vier Wochen einzuberufen und erfolgt durch Aushang im 
Vereinssitz und Bekanntgabe in der lokalen Presse (Schaufenster Wolfenbüttel) 
Zustellung einer Einladung mit Tagesordnung an jedes Mitglied schriftlich per E-
Mail und Messenger-Dienst (WhatsApp, Signal).  Auf Wunsch per Post, E-Mail oder 
Messenger Dienste, dieses ist in der Beitrittserklärung wählbar 

Neuer Wortlaut (konsolidiert): 
2) Die Mitgliederversammlung ist vom Kernvorstand mindestens einmal 
jährlich unter Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung unter Einhaltung 
der Einladungsfrist von vier Wochen einzuberufen und erfolgt durch Aushang 
im Vereinssitz und Zustellung einer Einladung mit Tagesordnung an jedes 
Mitglied schriftlich per E-Mail und Messenger-Dienst (WhatsApp, Signal).  

 
3. Ergänzungen oder Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens zwei Wochen vor 

der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragt werden. (ohne 
Änderung) 

4. Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten 
Mitglieder ist innerhalb von vier Wochen durch den Vorstand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Im Antrag müssen die zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte sowie der Antragsteller dargestellt werden. (ohne Änderung) 

 
 
Hintergrund der Anpassung ist, dass die lokale Presse nicht verpflichtet ist, eine solche Ankündigung 
zu einer Mitgliederversammlung zu veröffentlichen. Da im Jahre 2024 die Veröffentlichung nicht bzw. 
nur sehr verzögert erfolgte, mussten wir die Mitgliederversammlung 2-mal verschieben, um in der 
Versammlung eine ordnungsgemäße Ladung feststellen zu können. 
Eine Einladung per Messenger-Dienst erleichtert die Vorstandsarbeit erheblich und gibt Raum für 
andere Tätigkeiten. Des Weiteren sparen wir wertvolle Ressourcen, wenn wir weniger Papier 
ausdrucken. 
Die Anpassung ist mit unserer Notar Kanzlei abgestimmt und aus deren Sicht anmeldefähig. 
Ob die Rechtspfleger am Vereinsregistergericht die Benachrichtigung per Messenger-Dienst 
akzeptieren werden, ist nicht zu 100 % klar. Aber auch hier wollen wir neue Wege beschreiten. 

 


